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Stadtverwaltung Neckarsulm
Rechnungsjahr 2019

EUR

1. Ergebnisrechnung

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 138.407.607,55

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen 111.740.879,30

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 26.666.728,25

1.4 Außerordentliche Erträge 691.971,25

1.5 Außerordentliche Aufwendungen 107.875,36

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 584.095,89

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 27.250.824,14

2. Finanzrechnung

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 140.067.135,44

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 98.812.429,06

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung 41.254.706,38

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.542.189,30

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 13.964.026,82

2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -9.421.837,52

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 31.832.868,86

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2.900.000,00

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 3.500.601,00

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit -600.601,00

2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres 31.232.267,86

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen -36.032.824,31

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 26.968.438,16

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln -4.800.556,45

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 22.167.881,71

3. Bilanz

3.1 Immaterielles Vermögen 380.213,13

3.2 Sachvermögen 285.196.122,97

3.3 Finanzvermögen 167.023.135,55

3.4 Abgrenzungsposten 12.280.922,77

Sonderposten 24.477.372,73

3.5 Nettoposition 0,00

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite 464.880.394,42

3.7 Basiskapital 401.762.934,38

Soweit sich im Jahresabschluss über- und oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ergeben, erteilt der 
Gemeinderat dazu die Zustimmung gemäß § 84 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 der Gemeindeordnung, soweit dies nicht schon in 
früheren Beschlüssen geschehen ist. Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses ist der Rechtsaufsichtsbehörde 
unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben. Der Jahresabschluss 2019 wird gemäß § 95 Absatz 3 
Gemeindeordnung öffentlich bekannt gemacht und an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.

Jürgen Kaufmann         
Kämmerer

3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite 464.880.394,42

Feststellungsbeschluss
Gemäß § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am  27.04.2023                                                                                      
den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten festgestellt:

3.11 Rückstellungen 928.863,20

3.12 Verbindlichkeiten 3.446.023,43

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 7.014.376,54

3.8 Rücklagen 27.250.824,14

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00
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Rechenschaftsbericht 
 
Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die 
wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen 
Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des 
Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den 
Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen 
vorzunehmen. 
 
Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen: 
1. die Ziele und Strategie, 
2. Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, 
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres 
eingetreten sind, 
4. zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer 
Bedeutung 
5. die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge und 
6. die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen. 
 
Dies ist im Vergleich zum Rechenschaftsbericht in der Kameralistik (in Neckarsulm bis 
2018) eine Erweiterung der Betrachtungsweise über das vergangene Haushaltsjahr. 
Der Jahresabschluss soll dadurch zu einer Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten 
beitragen. 
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Ausgangslage 
 
 
1. Haushaltssatzung der Stadt Neckarsulm für das Haushaltsjahr 2019 
 
Der Gemeinderat hat am 21.02.2019 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2019 verabschiedet. In der Haushaltssatzung wurde für das Jahr 2019 
festgesetzt: 
 
1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen 
 
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von           128.658.200 € 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von           131.273.200 € 

1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -             2.615.000 € 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                                - € 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                                - € 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von                                - € 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von -             2.615.000 € 

 
 

2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 
 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von           127.899.700 € 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von           102.289.400 € 

2.3
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 
und 2.2) von             25.610.300 € 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von               9.163.400 € 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von             31.963.100 € 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -           22.799.700 € 

2.7
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 
2.6) von               2.810.600 € 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                              -   € 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                              -   € 

2.10
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von                              -   € 

2.11
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des 
Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von               2.810.600 € 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen sowie die 
Verpflichtungsermächtigungen wurden auf 0 EUR festgesetzt. 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 10.000.000 EUR 
 
Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 19.03.2019 Nr. 14-2241.-2/ 
Neckarsulm, gemäß § 121 Abs. 2 i. V. m. § 81 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) 
die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat der Stadt Neckarsulm am 28.02.2019 
beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 bestätigt.  
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Genehmigungspflichtige Bestandteile waren in der Haushaltssatzung und im 
Haushaltsplan 2019 nicht enthalten. 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wurde in der Zeit von Montag, 01. April 
2019 bis einschließlich Dienstag, 09. April 2019 beim Bürgermeisteramt Neckarsulm, 
Marktstr. 18, Bauteil B, I. Stock, Foyer, öffentlich ausgelegt. 
 
 

Ergebnisse des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 
 
Gesamtergebnishaushalt im Überblick 
 
Im Vergleich zum Haushaltsplan ergibt sich im Jahr 2019 folgendes Gesamtergebnis: 
 
 Plan 2019 Ergebnis 2019 Abweichung 
Ordentliche Erträge 128.658.200,00 € 138.407.607,55 € 9.749.407,55 € 
Ordentliche 
Aufwendungen 

131.273.200,00 € 111.740.879,30 € -19.532.320,70 € 

Ordentliches Ergebnis -2.615.000,00 € 26.666.728,25 € 29.281.728,25 € 
Außerordentliche Erträge 0,00 € 691.971,25 € 691.971,25 € 
Außerordentliche 
Aufwendungen 

0,00 € 107.875,36 € 107.875,36 € 

Sonderergebnis 0,00 € 584.095,89 € 584.095,89 € 
Gesamtergebnis -2.615.000,00 € 27.250.824,14 € 29.865.824,14 € 
 
Ordentliches Ergebnis: 
Das ordentliche Ergebnis ist der Saldo aus ordentlichen Aufwendungen und 
ordentlichen Erträgen im Ergebnishaushalt innerhalb eines Haushaltsjahres. 
Vergleichbar mit dem Ergebnis einer Gewinn- und Verlustrechnung. 
Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gilt als wichtigste Kenngröße zur 
Beurteilung der Leistungsfähigkeit einer Kommune. 
 
Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 26.666.728,25 € ab. Im Vergleich zum 
geplanten Ergebnis ergibt sich eine Abweichung von  29.281.728,25 €. 
 
Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer, 
deutliche geringeren Aufwendungen und der fehlenden Notwendigkeit der Bildung von 
geplanten Rückstellungen zur FAG-Umlage und der Kreisumlage.  
 
Da das ordentliche Ergebnis positiv ist, wurde der Ressourcenverbrauch vollständig 
erwirtschaftet. Es ist jedoch in der Vorausschau eine mehrjährige Betrachtung des 
ordentlichen Ergebnisses notwendig um eine realistische Aussage über eine 
generationengerechte Haushaltspolitik treffen zu können. In den Jahresergebnissen der 
Folgejahre sollen hier Vergleichswerte dargestellt werden um die Entwicklung deutlich 
zu machen. 
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Sonderergebnis: 
Nach dem ordentlichen Ergebnis fließt das Sonderergebnis in Höhe von 584.095,89 € 
in die Gesamtrechnung ein. 
Das Sonderergebnis wurde im ersten doppischen Haushaltsjahr nicht beplant, sodass 
es hier unweigerlich aufgrund von Erträgen bei Grundstücksveräußerungen und 
Schadensersatzleistungen zu einer Abweichung zwischen Planansatz und 
Rechnungsergebnis kommen musste. Da das Sonderergebnis positiv ist, kann es in 
Folgejahren zur Deckung von Fehlbeträgen (siehe Stufe 3 des Haushaltsausgleichs) 
herangezogen werden. 
 
Gesamtergebnis: 
Das Gesamtergebnis schließt in Höhe von 27.250.824,14 €.    . 
Im Vergleich zum geplanten Ergebnis in Höhe von -2.615.000 € ergibt sich eine sehr 
deutliche Verbesserung in Höhe von 29.865,824,14 €.    
 
Beide Ergebnisse werden der jeweiligen Rücklage zugeführt (Rücklage aus 
Überschüssen des ordentlichen bzw. des Sonderergebnisses). 
 
Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger 
geworden ist, wurde eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgesehen und 
der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt. Die einzelnen 
Stufen des Haushaltsausgleichs stellen sich wie folgt dar: 
 

1. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ertragsmöglichkeiten 
2. Verwendung der Ergebnisrücklage aus Überschüssen des ordentlichen 

Ergebnisses und/oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler 
Minderaufwand) 

3. Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen 
Erträgen und Aufwendungen oder Entnahme aus der Rücklage aus 
Überschüssen des Sonderergebnisses 

4. Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der drei folgenden 
Haushaltsjahre 

5. Verrechnung eines verbleibenden Fehlbetrags auf das Basiskapital (das 
Basiskapital darf nicht negativ werden) 
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Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen 
 
 
Ergebnishaushalt Erträge 

 

 

Grundsteuer A und B 5.901.135 5.364.000 5.363.563

Gewerbesteuer 66.039.837 59.800.000 51.503.089

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 16.920.563 17.624.000 16.659.871

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 12.261.375 10.785.000 10.810.913

Sonstige Steuern u. ä. 3.121.041 2.997.500 2.738.303

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2.199.760 2.150.000 0

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 11.414.560 10.136.600 9.710.650

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -
beiträge 1.045.570 758.500 0

Entgelte für öffentliche Leistungen oder 
Einrichtungen 9.536.898 9.519.900 9.807.296

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.187.490 4.855.500 5.212.188

Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 558.332 528.600 496.034

Zinsen u. ähnliche Erträge 513.393 327.800 368.244

aktivierte Eigenleistungen 25.766 0 0

Sonstige ordentliche Erträge 3.681.887 3.810.800 4.140.824

Summe 138.407.608 128.658.200 116.810.977

Plan
2019
in €

RE
 2018
in €

R E             
2019            
in €
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Zuwendungen, 

Umlagen
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Beiträge
0,54%

Entgelte für öffentliche 
Leistungen oder 
Einrichtungen
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Leistungsentgelte
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Kostenerstattungen u. 
Kostenumlagen

0,40%
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Erträge
0,37%

Aktivierte 
Eigenleistungen

0,02%

Sonstige ordentliche 
Erträge
2,66%

Ergebnishaushalt Erträge 2019
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Erläuterungen zu ausgewählten Ertragspositionen 
 
Steuern und ähnliche Abgaben 
 
 
Grundsteuer A und B 
2019 blieben die Hebesätze unverändert. Erträge aus der Grundsteuer A und B sind im 
Vergleich zum Vorjahr gestiegen. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewerbesteuer 
Im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 59.800.000 € fällt das Rechnungsergebnis 
mit 66.039.836,85 € deutlich positiver aus.  
Neckarsulm hat weiterhin den zweitniedrigsten Gewerbesteuer-Hebesatz im Landkreis 
und liegt immer noch spürbar unter dem Landkreisschnitt von 361 v. H. 
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Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde nach den Orientierungsdaten des 
Landes für das Jahr 2019 mit rd. 6,983 Mrd. € prognostiziert, abgerechnet wurde mit 
6,704 Mrd. €. Multipliziert mit der Schlüsselzahl 0,0025239 ergab sich für Neckarsulm 
ein Anteil in Höhe von 16.920.563 €  
 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Baden-Württemberg wurde mit 1,23 Mrd. 
€ geplant und mit 1,150 Mrd. € abgerechnet. Entsprechend der Schlüsselzahl von 
0,0106567 entfielen auf die Stadt Neckarsulm 12.261.375 €. 
 
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 
Der Betrag wird ebenfalls auf Basis der Schlüsselzahl des Einkommensteueranteils 
berechnet und beträgt 1.277.872€ € .Der Planansatz betrug  hier 1.293.000 €  
 
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  
 

Verwaltungsgebühren 282.000 365.601 83.601

Baugenehmigungsgebühren 700.000 491.172 -208.828

Eintrittsgelder Museen 95.000 81.161 -13.839

Unterrichtsgebühren Musikschule 470.000 484.049 14.049

Teilnehmergebühren Volkshochschule 579.000 870.303 291.303

Gebühren/Entgelte Sozialstation 816.000 1.032.445 216.445

Kindergartenbeiträge 1.019.000 1.108.608 89.608

Abwassergebühren 4.683.000 4.234.950 -448.050

Bestattungsgebühren 500.000 424.819 -75.181

Sonstige Einnahmen und Entgelte 375.900 443.790 67.890

Gesamtsumme 9.519.900 9.536.898 16.998

9.093.108 -50.892

RE
2019
in €

Abweichung
Plan
2019
in €
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Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 
 

Erträge aus Verkauf 342.600 349.929 7.329

Mieten/Nutzungsentschädigungen 2.922.800 2.973.296 50.496

Pachten 575.100 534.583 -40.517

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.015.000 1.329.683 314.683

Gesamtsumme 4.855.500 5.187.490 331.990

RE
2019
in €

Abweichung
Plan
2019
in €

  
 
 
Erläuterungen zu ausgewählten Aufwandspositionen 
 
 
Ergebnishaushalt Aufwendungen 

Plan
2019
in €

Personalaufwendungen 34.933.300 34.769.897 -163.403

Versorgungsaufwendungen 0 157.961 157.961

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.281.200 18.266.086 -2.015.114

Abschreibungen 8.615.800 9.782.763 1.166.963

Zinsaufwendungen u. ähnliche 0 12.179 12.179

Transferaufwendungen 64.817.500 46.131.266 -18.686.234

Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.625.400 2.620.728 -4.672

Summe 131.273.200 111.740.879 -19.532.320

Abweichung
RE

2019
in €
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Personalaufwendungen 
 
Die Personalaufwendungen wurden in 2019 mit 34.933.300 € veranschlagt. Im Ergebnis 
2019 waren es 34.769.897 € und damit beinahe eine Punktlandung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16



    
 

 
 

 
Entwicklung der Personalaufwendungen und der Stellen: 
 

 
                           

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 

Plan 
2019

RE
2019 Abweichung

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 4.047.700 3.203.342 -844.358

Unterhaltung Infrastrukturvermögen 2.489.500 1.886.239 -603.261

Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen 589.000 197.727 -391.273

Mieten, Pachten, Leasing 949.500 831.066 -118.434

Bewirtschaftung aller kommunalen 
Vermögenswerte 4.860.000 5.410.699 550.699

Verwaltungs- und Betriebsaufwand 7.345.500 6.409.281 -936.219

20.281.200 18.266.085 -2.342.846

 
Abschreibungen 
 
Die Abschreibungen belaufen sich in 2019 auf 9.782.763 €. 
Dieser Werteverzehr muss im NKHR im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. 
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Transferaufwendungen 

 
Die FAG- und Kreisumlage werden auf Basis im Jahr 2019 tatsächlich erzielten 
Steuereinnahmen angesetzt. Die darin enthaltenen Rückstellungen bilden jedoch den 
Finanzierungsmittelbedarf für das Veranlagungsjahr 2021, auf Basis der veranschlagten 
Steuereinnahmen des laufenden Jahres, ab und werden daher periodengerecht im 
Ergebnishaushalt abgebildet.  
Im Finanzhaushalt werden die tatsächlichen Auszahlungen in 2019 gezeigt. Dies 
basieren auf den Steuereinnahmen 2017. 
 
 
Gesamtfinanzhaushalt im Überblick 
 
Im Vergleich zum Haushaltsplan ergibt sich im Jahr 2019 folgende Finanzlage: 
 
 Plan 2019 Ergebnis 2019 Abweichung 
Einzahlungen aus lfd. 
Verw.tätigkeit 

127.899.700,00 € 140.067.135,44 € 12.167.435,44 € 

Auszahlungen aus lfd. 
Verw.tätigkeit 

102.289.400,00 € 98.812.429,06 € -3.476.970,94 € 

Zahlungsmittelüberschuss/-
bedarf der Ergebnisrechnung 

25.610.300,00 € 41.254.706,38 € 15.644.406,38 € 

Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

9.163.400,00 € 4.542.189,30 € -4.621.210,70 € 

Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

31.963.100,00 € 13.964.026,82 € -17.999.073,18 € 

Plan
2019
in €

Zuweisungen an Land 10.500 7.718 -2.782

Zuweisungen an Zweckverbände 3.076.000 3.000.117 -75.883

Zuweisungen an verbundene Unternehmen 2.582.000 3.057.000 475.000

Zuweisungen an private Unternehmen 1.935.600 1.618.439 -317.161

Zuweisungen an übrige Bereiche 1.623.900 1.576.952 -46.948

Zuschüsse Sportförderung 490.000 470.355 -19.645

Gewerbesteuerumlage 11.960.000 13.863.081 1.903.081

FAG-Umlage 20.784.000 9.798.918 -10.985.082

Kreisumlage 21.196.000 11.883.088 -9.312.912

Allg. Umlagen an Zweckverbände etc. 658.900 684.909 26.009

Sonstige Transferaufwendungen 600 9.040 8.440

Verzinsung von Steuerrückerstattungen 500.000 161.650 -338.351

Summe 64.817.500 46.131.266 -18.686.234

Abweichugng
RE

2019
in €
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Finanzierungsmittel-
überschuss/-bedarf aus 
Investitionstätigkeit 

-22.799.700,00 € -9.421.837,52 € 13.377.862,48 € 

Finanzierungsmittelüber-
schuss/-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit 

0,00 € -600.601,00 € -600.601,00 € 

Änderung des 
Finanzmittelbestands zum 
Ende des Jahres 

2.810.600,00 € 31.232.267,86 € 28.421.667,86 € 

Zahlungsmittelüberschuss /-
bedarf aus haushalts-
unwirksamen Einzahlungen und 
Auszahlungen 

0,00 € -36.032.824,31 € -36.032.824,31 € 

Anfangsbestand an 
Zahlungsmitteln 

 26.968.438,16 €  

Veränderung des Bestands 
an Zahlungsmitteln 

 -4.800.556,45 €  

Bestand an Zahlungsmitteln 
zum Endes des Jahres 

 22.167.881,71 €  

 
 
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung: 
Alle Zahlungsströme werden in der Finanzrechnung abgebildet. Alle Erträge und 
Aufwendungen der Ergebnisrechnung, die zahlungswirksam sind, werden im 
Finanzhaushalt abgebildet. Die Differenz dieser Zahlungsströme ergibt den 
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf. Dieser war bei der Stadt 2019 mit 41,255 Mio € 
sehr positiv.  
 
Hätte die Stadt Kredite zu bedienen, müsste sie einen Mindestzahlungsmittel-
überschuss in Höhe der Tilgungsleistungen erwirtschaften, um ihren jährlichen 
Schuldendienst leisten zu können. Da Neckarsulm im Kernhaushalt noch schuldenfrei 
ist, spielt diese Kennzahl nur eine untergeordnete Rolle.  
 
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit: 
Im Bereich der Investitionen waren die Auszahlungen höher als die Erträge, so dass 
hier ein negativer Saldo zu Buche steht.  
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Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
 

Einzahlungsart
Plan
2019
in €

Abweichung

Einzahlungen aus Invesititonszuwendungen

Investitionszuweisungen vom Bund 720.000 0 -720.000

Investitionszuweisungen vom Land 2.220.700 1.312.316 -908.384

Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen 0 13.721 13.721

Einzahlungen aus Investitionbeiträgen und 
ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Beiträge und ähnliche Entgelte 325.000 80.700 -244.300

Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Sachvermögen
Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Grundstücken und Gebäuden 4.208.000 1.590.439 -2.617.561

Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Finanzvermögen
Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen 
Anteilsrechten

1.252.000 1.251.924 -76

Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene 
Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und 
Sondervermögen

122.000 121.929 -71

Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige 
inländische Bereiche 315.700 134.412 -181.288

Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen 0 36.748 36.748

Einzahlungen aus Krediten

von übrigen Bereichen 0 0 0

Summe 9.163.400 4.542.189 -4.621.211

RE 
2019
in €
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Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 
 
Vom Land für:

Kindertagesstätte Stadtpark 491.778 €

Trendpark Ringanschluss 194.138 €

Erweiterung Mensa Amorbachschule 626.400 €

Summe Zuweisungen vom Land 1.312.316 €  
 
 
Einzahlungen aus Veräußerungen des Sachanlagevermögens 
Grundstückserlöse:

Verkauf Grundstücke Binswanger Straße Stadtmitte 1.313.005 €

Umlegung Brunnengasse Dahenfeld Dekansgasse 90.200 €

Bauplätze "Erweiterung-Amorbach" 63.450 €

Gewerbegebiet Trendpark Nord 54.850 €

Verkauf Grundstücke Ortsmitte Obereisesheim bzw. allgemein 68.935 €

Summe 1.590.440 €
 

 
 

Investitions-
zuweisungen von 
Bund und Land; 

19,55%

Rückflüsse von 
kommunalen 

Sonderrechnungen; 
2,68%

Rückflüsse von 
Darlehen von 

unternehmerischen 
und übrigen 

Bereichen; 3,77%

Einzahlungen aus der 
Veräußerung von 
Finanzvermögen; 

27,56%

Einzahlungen aus der 
Veräußerung von 
Sachvermögen; 

35,01%

Einnahmen aus 
Krediten; 0,00%

Beiträge und ähnliche 
Entgelte; 1,78%

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2019
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Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
 

Auszahlungsart

Auszahlungen für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden 3.821.000 1.857.589 -1.963.411

Auszahlungen für Baumaßnahmen 17.350.300 5.967.778 -11.382.522

Auszahlungen für den Erwerb von 
beweglichem Vermögen 2.789.600 841.484 -1.948.116

Auszahlungen für den Erwerb von 
Finanzvermögen 5.091.000 3.975.001 -1.115.999

Auszahlungen für 
Investitionsfördermaßnahmen 2.463.200 1.083.249 -1.379.951

Auszahlungen für den Erwerb von 
immateriellen Vermögensgegenständen 448.000 238.929 -209.071

Summe 31.963.100 13.964.030 -17.999.070

RE              
2019
in €

Abweichung
Plan
2019
in €

 
 
 
 

 

Auszahlungen für den 
Erwerb von 

Grundstücken und 
Gebäuden; 14,33%

Auszahlungen für den 
Erwerb von 

immateriellen 
Vermögensgegenständ

en; 1,84%

Auszahlungen für 
Baumaßnahmen; 

46,03%

Auszahlungen für den 
Erwerb von 

beweglichem 
Sachvermögen; 6,49%

Auszahlungen für den 
Erwerb von 

Finanzvermögen; 
22,95%

Auszahlungen für 
Investitionsförder-

maßnahmen; 5,87%

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2019

 22



    
 

 
 

Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 
 
Sanierungsgebiet Stadtmitte I 8.611 €

Sanierungsgebiet Ortsmitte Obereisesheim 2.364 €

Vorflutgraben Fuchshälde 5.000 €

Landwirtschaftliche Grundstücke (Pauschale) 60.790 €

Vermessungskosten Erweiterung-Amorbach 50.000 €

Umlegung Brunnengasse 31.920 €

Trendpark Süd 4.323 €

Trendpark Nord 466.923 €

Umlegung Kastenäcker 199.054 €

Umlegung Römerstraße 1.278.193 €

Gesamtsumme 2.107.178 €  
 
 
Baumaßnahmen  
 
Davon entfallen auf: 
Hochbau 4.440.343 €

Tiefbau 1.441.844 €

Sonstige Baumaßnahmen 85.591 €

Summe 5.967.778 €
 

 
 
 
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 
 
AQUAtoll 1.483.249,00 €

an Zweckverbände (Tilgungs- und Investitionskostenumlagen) 1.686.752,00 €

Darlehen an Kawag AG 800.000,00 €

Ausleihen an sonstige Inländische Bereiche 5.000,00 €

Gesamtsumme 3.975.001,00 €
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Entwicklung der Schulden 
 
Der Kernhaushalt der Stadt Neckarsulm ist weiterhin schuldenfrei. 
 
Die Schulden des „Konzerns“ Neckarsulm (inkl. Eigenbetriebe Stadtwerke und 
AQUAtoll) stellen sich folgendermaßen dar: 
 

Städtischer Haushalt 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Stadtwerke 15.910.918,74 € 14.815.732,69 € 559,25 €

AQUAtoll 2.166.242,80 € 1.121.725,63 € 42,34 €

Schulden gesamt 18.077.161,54 € 15.937.458,32 € 601,60 €

Stand
01.01.2019

Stand
31.12.2019

Pro-Kopf-
Verschuldung

31.12.2019

 
 
Kassenliquidität  
 
Zum 31.12.2019 betrug der Anlagebestand (Festgeldanlagen, Girokonten, vergebene 
Kassenkredite, Geldmarktkonto) 107.167.781,71€ 
 
Aus den Geldanlagen wurden Zinsen in Höhe von 216.848,41€ erwirtschaftet 
  
Festgeldanlagen    84.999.900,00 € 
Girokonten 14.889.410,60 € 
vergebene Kassenkredite 0,00 € 
Tagesgeld /Geldmarktkonto 7.250.686,11 € 
 
Summe (ohne Zahlstellen) 107.139.996,71 €  
 
Nachrichtlich: 
Zzgl. 57 Zahlstellen   27.785,00 € 
 
Summe (inkl. Zahlstellen,  
entspricht Anlage 22) 107.167.781,71 € 
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Bilanz 
 
Zum 01.01.2019 war die Stadt erstmalig verpflichtet eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.  
Sie wurde am 16.12.2021 nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt vom 
Gemeinderat festgestellt. 
Die Bekanntmachung erfolgte am 31.03.2022 und wurde vom 04.04 bis 12.04.2022 zur 
Einsicht ausgelegt. 
 
Eine überörtliche Prüfung durch die GPA hat noch nicht stattgefunden. 
 
Für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz mussten ca. 20.000 Datensätze geprüft und 
ca. 14.000 Bewertungen vorgenommen werden. Dies wurde von der Stadtkämmerei 
ohne Hinzuziehung externer Dienstleister neben den täglichen Arbeiten bewältigt. 
Auf die Eröffnungsbilanz aufbauend, ist nun jedem Jahresabschluss eine Schlussbilanz 
beizufügen. Sie ist wesentlicher Bestandteil der 3-Komponenten-Rechnung. Durch die 
Bilanz erhält man einen vollständigen Überblick über die Vermögens- und Schuldenlage 
der Stadt. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind dem 
Jahresabschluss als Anhang beigefügt. 
 
Eigenkapital: 
Das Eigenkapital zeigt, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen 
Mitteln finanziert wurden. Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus dem Basiskapital, 
den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres und den Vorjahren. 
 
Wesentlicher Teil des Eigenkapitals ist das Basiskapital. Dieses darf nicht negativ 
werden.  
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Wesentliche Planabweichungen 
 
Im Rechenschaftsbericht sollen auch die erheblichen Planabweichungen dargestellt 
werden.  
In vorangegangenen Jahren war die „Erheblichkeitsgrenze“ an der Anordnungsbefugnis 
laut Zuständigkeitsordnung orientiert, sodass wesentliche Abweichungen über 25.000 € 
dargestellt wurden. 
 
Auch in der Doppik gibt es keine klare Definition, ab welchem Verhältnis 
Planabweichungen erheblich sind.  
Aufgrund der stabilen Haushaltslage kann davon ausgegangen werden, dass erst ab 
einem Betrag von 100.000 € erhebliche Planabweichungen vorliegen.  
 
Die Darstellung der erheblichen Planabweichungen erfolgt in der beigefügten Übersicht. 
getrennt nach Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt. Wesentliche Gründe für die 
Planabweichungen sind unter anderem die geänderte Verrechnungssystematik der 
internen Leistungen sowie zu hohe Planansätze, die in 2019 nicht bewirtschaftet 
werden konnten. 
 
 
Schlusswort 
 
Wie auch der Haushaltsplan im NKHR, hat sich der Jahresabschluss verändert. Der 
bisherige kamerale Rechenschaftsbericht stellte eine Zusammenfassung der 
wesentlichen Informationen des vergangenen Haushaltsjahres dar. 
 
Der Rechenschaftsbericht im NKHR ist nur ein kleiner Teil der umfassenden 
Informationen, die im Rahmen des Jahresabschlusses der Verwaltungsleitung sowie 
dem Gremium zur Verfügung gestellt werden. 
Er soll das Zahlenwerk dahingehend ergänzen, dass vorallem eine Steuerung der 
zukünftigen Haushaltsjahre möglich ist bzw. Bericht erstatten über die Zielerreichung. 
 
Auch hier ist es (wie bei der Planung) schwierig, dies alles bereits im ersten Jahr 
umzusetzen. Ziel der Kämmerei im ersten doppischen Jahresabschluss war es, die 
neuen Informationen, Zahlen und Pflichtangaben darzustellen, zu erläutern und auf 
dieser Basis aufbauend die künftigen Jahresabschlüsse weiterzuentwickeln. 
 
Es ist unser Ziel, die künftigen Jahresabschlüsse deutlich früher zu erstellen und mit 
Kennzahlen und aussagekräftigen Vergleichswerten (Vorjahr, Planjahr, Vorausschau) 
noch informativer zu gestalten. Es soll mit der künftigen Jahresrechnung eine 
zusätzliche Säule, ergänzend zur Haushaltsplanung und den unterjährigen 
Finanzberichten, geschaffen werden, die der Verwaltung und dem Gemeinderat mehr 
Steuerungsmöglichkeiten an die Hand gibt. 
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Alles in allem zeigt die erste doppische Jahresrechnung 2019 ein äußerst positives 
Ergebnis und gleichzeitig auch das gleiche Bild, wie die kameralen Jahre davor. Es 
werden viel zu viele und auch viel zu hohe Ansätze in den HH-Plan eingestellt, die aus 
den verschiedensten Gründen dann nicht umgesetzt werden können. Hier wird sich 
zeigen, inwieweit die zum HH-Plan 2022 vom Gemeinderat beschlossenen engeren 
Rahmenbedingungen für die Veranschlagung im HH Wirkung entfalten. 
 
   
Gez. Jürgen Kaufmann                    gez.   Lisa Bender 
Stadtkämmerer                                Haushalt und Finanzen 

 28



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N H A N G 
(gemäß § 53 GemHVO) 

 
 

1. Planabweichungen 
 

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden inkl. 
Abweichungen 
 

3. Pensionsrückstellungen beim KVBW 
 

4. Ermächtigungsübertragungen 
 

5. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre 
 

6. Mitglieder des Gemeinderats 
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2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 53 (2) Nr. 1 GemHVO) 
 
Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden im weiteren Sinne der 
Stadt Neckarsulm erfolgt gemäß den Regelungen der Gemeindeordnung (GemO) bzw. der 
aktuellen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) des Landes Baden-Württemberg. 
Zudem wurden die Empfehlungen des „Leitfaden zur Bilanzierung“, 3. Auflage in der Fassung 
vom Juni 2017, berücksichtigt. 
Zur Bewertung der seit dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz (01.01.2019) angeschafften 
bzw. hergestellten Anlagegüter werden die tatsächlichen Anschaffungs- und 
Herstellungskosten zu Grunde gelegt. Bei der Berechnung der Herstellungskosten wird auf 
den Ansatz von Verwaltungs-, Material- und Fertigungsgemeinkosten verzichtet. Außerdem 
werden Zinsen für Fremdkapital für Herstellungskosten generell nicht angesetzt. 
Vor der Einführung von Finanz+ konnten Anschaffungs- und Herstellungskosten oft nicht 
oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden. Hier wurden in der Regel 
Erfahrungswerte zum Anschaffungs- und Herstellungszeitpunkt angesetzt. Sofern der 
Anschaffungs- und Herstellungszeitpunkt nicht bekannt war, wurde dieser geschätzt. 
 
Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen grundsätzlich in gleichen Jahres- / Monatsraten 
über die Dauer der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzung des 
Vermögensgegenstandes (lineare Abschreibung). 
 
Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Anschaffungs- und 
Herstellungskosten im Einzelfall 800 Euro ohne Mehrwertsteuer nicht überschreiten 
(geringwertige Vermögensgegenstände), werden nicht erfasst bzw. ab 01.01.2019 als 
ordentlicher Aufwand behandelt. 
 
Die Beteiligungen und das Sondervermögen (Eigenbetriebe) wurden zu Nennwerten 
bewertet. 
 
Der Forderungsbestand wird regelmäßig überprüft und die Forderungen werden ggf. einzeln 
im Wert berichtigt. 
 
Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. 
 
Vor dem 01.01.2019 geleistete Investitionszuschüsse werden nicht aktiviert. Seitdem 
werden diese aktiviert und entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Anlagegüter 
aufgelöst. 
 
Empfangene Investitionszuweisungen und Beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz 
ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst (sogenannte Bruttomethode). 
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Sofern bei erhaltenen Investitionszuweisungen und Beiträgen keine genauen 
Einnahmebeträge bekannt waren, wurden örtliche Erfahrungswerte ermittelt. 
Erschließungsbeiträge wurden mit 90 % angesetzt. 
 
Die Bilanz entspricht im Aufbau und in der Gliederung den Vorgaben gemäß  
§ 52 (2) GemHVO. 
 

3. Anteil an den gebildeten Pensionsrückstellungen beim KVBW 
 
Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO muss die Gemeinde den auf sie entfallenden Anteil der 
Pensionsrückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg 
(KVBW) ausweisen. 
Zum Stichtag 31.12.2019 beträgt der Anteil an der Rückstellung 18.884.466 €. 
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4. Ermächtigungsüberträge von 2019 nach 2020 
 
THH 03 Allgemeine Verwaltung 

Produkt Sachkonto Maßnahme Ansatz 
2019 

 
Euro 

Verfügt 
 
 

Euro 

Saldo 
 
 

Euro 

HHErm. 
2019 

 
Euro 

11200001 
Organisation 

783112000 
Erwerb 

immaterielles 
Vermögen IT 

001 
Allgemein 

30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 

11200002 
EDV 

783112000 
Erwerb 

immaterielles 
Vermögen IT 

001 
Allgemein 

352.000,00 223.531,30 128.468,70 120.000,00 

11200002 
EDV 

78730000 
Sonstige 

Baumaßnahmen 

001 
Allgemein 

193.000,00 100.400,41 92.599,59 92.500,00 

11200002 
EDV 

78730000 
Sonstige 

Baumaßnahmen 

001 
Allgemein 

50.000,00 13.777,58 36.222,42 36.000,00 

 
THH 06 Schule, Kultur und Sport 

Produkt Sachkonto Maßnahme Ansatz 
2019 

 
Euro 

Verfügt 
 
 

Euro 

Saldo 
 
 

Euro 

HHErm. 
2019 

 
Euro 

21100601 
Albert-

Schweitzer-
Gymnasium 

78312040 
Erwerb bewegl. 
Vermögen Amt 

40 

001 
Allgemein 

122.000,00 99.399,51 22.600,49 22.000,00 

 
 
THH 09 Gebäudemanagement 

Produkt Sachkonto Maßnahme Ansatz 
2019 

 
Euro 

Verfügt 
 
 

Euro 

Saldo 
 
 

Euro 

HHErm. 
2019 

 
Euro 

11240291 
Bewirtschaftung 
von Gaststätten 

78312000 
Erwerb 
bewegl. 

Vermögen  

003 
Zelle 18 

50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
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THH 10 Hochbau 

Produkt Sachkonto Maßnahme Ansatz 2019 
 

Euro 

Verfügt 
 
 

Euro 

Saldo 
 
 

Euro 

HHErm. 
2019 

 
Euro 

11100010 
Verwaltungs- 

gebäude 

78710000 
Hochbau- 

maßnahmen 

001 
Allgemein 

250000,00 
+ ÜPL 

30.000,00 

29438,08 258.561,92 258561,92 

11240291 
Bewirt-

schaftung 
von 

Gaststätten 

78710000 
Hochbau- 

maßnahmen 

003 
Zelle 18 

250.000,00 
- Sperre 

200.000,00 

17010,43 32.989,57 32.989,57 

25200000 
Museen 

78710000 
Hochbau- 

maßnahmen 

002 
Umbau 
Foyer 

438.900,00 415.691,86  23.208,14 23.208,14 

36500101 
Kindertages-

stätten 

78710000 
Hochbau- 

maßnahmen 

018 
Freie Träger 

30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 

21101001 
Amorbach-

schule 

78710000 
Hochbau- 

maßnahmen 

005 
Erweiterung  

Mensa GS 

274.000,00 19.995,01 254.004,99 100.000,00 

21101001 
Amorbach-

schule 

78710000 
Hochbau- 

maßnahmen 

006 
Vernetzung 

0,00 
+ ÜPL 

160.000,00 

13664,50 146.335,50 146.335,50 

36500101 
Kindertages-

stätten 

78710000 
Hochbau- 

maßnahmen 

012 
Kita Harzstr. 

20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 

36500101 
Kindertages-

stätten 

78710000 
Hochbau- 

maßnahmen 

019 
Kita Am 

Stadtpark 

1.864.800,00 576.982,83 1.287.817.17 700.000,00 

36500101 
Kindertages-

stätten 

78710000 
Hochbau- 

maßnahmen 

024 
Kita 

Danziger 
Str. 

200.000,00 
- Sperre 

100.000,00 

9.990,62 90.009,38 90.009,38 

21100301 
Johannes- 
Häußler-
Schule 

78710000 
Hochbau- 

maßnahmen 

003 
JHS Ausbau 

und 
Sanierung 

300.000,00 
 

21.260,25 278.739,75 278.739,75 

21100301 
Johannes- 
Häußler-
Schule 

78720000 
Tiefbau- 

maßnahmen 

004 
JHS 

Brandschutz 

68.600,00 0,00 68.600,00 68.600,00 
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THH 11 Tiefbau 
Produkt Sachkonto Maßnahme Ansatz 

2019 
 

Euro 

Verfügt 
 
 

Euro 

Saldo 
 
 

Euro 

HHErm. 
2019 

 
Euro 

53800000 
Abwasser-

beseitigung 

78720000 
Tiefbau- 

maßnahmen 

009 
Friedhofstr. 

O-heim  

40.000,00 23.451,47 16.548,53 16.548,53 

54100000 
Gemeinde-

straßen  inkl. 
Wege+Plätze 

78720000 
Tiefbau- 

maßnahmen 

009 
Friedhofstr. 

O-heim 

90.000,00 36.496,98 53.503,02 53.503,02 

54100000 
Gemeinde-

straßen  inkl. 
Wege+Plätze 

78720000 
Tiefbau- 

maßnahmen 

033 
Trendpark 

Ringan-
schluss 

500.000,00 
- Sperre 

400.000,00 

41.805,36  58.194,64 58.194,64 

54100000 
Gemeinde-

straßen  inkl. 
Wege+Plätze 

78720000 
Tiefbau- 

maßnahmen 

005 
Abfahrt B27 

(Mitte) 

700.000,00 137.623,69  562.376,31 150.000,00 

55200000 
Kommunale 
Gewässer + 

Hochwasser-
schutz 

78720000 
Tiefbau- 

maßnahmen 

006 
Hoch-wasser-

schutz 
Dahenfeld 

50.000,00 0,00 50.000,00 20.000,00 

51100900 
Städte-

bauliche 
Maßnahmen 

78720000 
Tiefbau- 

maßnahmen 

004 
Bahnareal 

Ost 

227.000,00 75.758,12  151.241,88 80.000,00 

54100000 
Gemeinde-

straßen  inkl. 
Wege+Plätze 

78720000 
Tiefbau- 

maßnahmen 

007 
Erweiterung 
Amorbach 

230.000,00 3.547,81 226.452,19 50.000,00 

54100200 
Verkehrsaus-

stattung 

78730000 
Sonstige Bau- 
maßnahmen 

025 
Urbanstr. 

36.000,00 10.243,82  25.756,18 25.756,18 

54100200 
Verkehrsaus-

stattung 

78730000 
Sonstige Bau- 
maßnahmen 

022 
Bahnhof Ost 

15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 

54100000 
Gemeinde-

straßen  inkl. 
Wege+Plätze 

78720000 
Tiefbau- 

maßnahmen 

023 
Brunnengasse 

200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 

53800000 
Abwasser-

beseitigung 

78720000 
Tiefbau- 

maßnahmen 

001 
Allgemein 

500.000,00 
 

87.848,04 412.151.,96 250.000,00 

Mittelübertragungen insgesamt im Haushaltsjahr 2019: 
 
Investiver Finanzhaushalt:  3.017.946,63 € 
Ergebnishaushalt:  0,00 € 
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5. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre 

Zum 31.12.2019 betrug die Ausfallhaftung nach § 88 GemO und den Wohnraumförderbestimmungen 
des Landes Baden-Württemberg ein Drittel der Restschuld, insgesamt 3.302.238,56 € 
 

6. Mitglieder des Gemeinderates 
 
Vorsitzender      Herr Oberbürgermeister Steffen Hertwig 
Stellvertretender Vorsitz    Frau Baubürgermeisterin Dr. Suzanne Mösel  
 
Gemeinderat bis Mai 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinderat ab Mai 2019 

 

CDU 
Joachim Beil 
Theresia Berthold 
Sven Förschner 
Dr. Ruth Hilbig 
Bernhard Holzapfel 
Eberhard Jochim 
Beate Lehleiter 
Bernhard Zartmann 
Dr. Herbert Neuwirth 
Werner Weybrecht 
Hans Kriegs 
 

SPD 
Michael Bender 
Nicolas Hädtner  
Rolf Härdtner 
Maria Heyberger 
Karl- Heinz Ullrich 
Tanja Wache 
Inge Maysack 
Torsten Rönisch 
 
 

GRÜNE 
Dr. Stefan Müller 
Horst Strümann 
Eberhard Landes 
 
 

Freie Wähler 
Ingrid Böhringer 
Joachim Eble 
Bernhard Kuhn2 
 

FDP 
Gerald Friebe 
 
 
 

CDU 
Joachim Beil 
Ina Maria Berthold 
Sven Förschner 
Dr. Ruth Hilbig 
Eberhard Jochim 
Beate Lehleiter 
Bernhard Zartmann 
Stephan Schluchter 
Bernhard Holzapfel 
 

SPD 
Michael Bender 
Nicolas Härdtner 
Klaus Ranger 
Dieter Steiner 
Karl- Heinz Ullrich 
Tanja Wache 
Maria Heyberger 
 
 
 

GRÜNE 
Susanne Blawert 
Dr. Stefan Müller 
Eberhard Landes 
Dr. Susanne Mantino 
Horst Strümann 
 
 
 
 
 

Freie Wähler 
Joachim Eble 
Heidrun Höpfer 
Bernhard Kuhn 
Ingrid Böhringer 

FDP 
Gerald Friebe 
 
 
 

BIG 
Erkan Sahin 
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Teilhaushalt 01: Zentrale Steuerung 

Verantwortlich: Herr Hertwig 
 

 

 

Produkt Bezeichnung 
11.10.0000 Steuerung 
11.10.0010 Verwaltungsgebäude 
11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat 
11.14.0300 Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertretung 
11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement 
11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
57.50.0000 Stadtmarketing 
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Teilhaushalt 02: Rechnungsprüfung 

Verantwortlich: Herr Münch 
 

 

 

Produkt Bezeichnung 
11.13.0000 Rechnungsprüfung 
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Teilhaushalt 03: Allgemeine Verwaltung, Soziales 

Verantwortlich: Herr Eschbach 
 

 

 

Produkt Bezeichnung 
11.14.0600 Repräsentation und Städtepartnerschaften 
11.14.0800 Integrationsförderung 
11.20.0001 Organisation 
11.20.0002 EDV 
11.20.0003 Telekommunikationsanlage 
11.21.0001 Allg. Personalverwaltung 
11.21.0002 Aus- und Fortbildung 
11.21.0003 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
11.26.0002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei) 
12.10.0000 Statistik und Wahlen 
25.21.0000 Stadtarchiv 
31.40.0100 IAV-Stelle 
31.40.0201 Sozialstation 
31.40.0202 Krankenpflegestation und Bürgertreff 
31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 
31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 
31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen 
36.20.0200 Jugendsozialarbeit 
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit 
36.50.0101 Kindertagesstätten 
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Teilhaushalt 04: Finanzverwaltung 

Verantwortlich: Herr Kaufmann 
 

 

 

Produkt Bezeichnung 
11.22.0000 Finanzdienstleistungen 
11.32.0000 Abgabenwesen (Steuern) 
29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden 
42.40.0400 Aquatoll 
52.20.0000 Wohnungsbauförderung 
53.10.0000 Stromkonzession 
53.50.0000 Stadtwerke 
54.80.0000 Hafenanlagen 
55.30.0000 Bestattungswesen 
55.30.1000 Städt. Bestattungsinstitut 
57.10.0000 Wirtschaftsförderung 
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Teilhaushalt 05: Sicherheit und Ordnung 

Verantwortlich: Herr Pfitzenmaier 
 

 

 

Produkt Bezeichnung 
12.20.0000 Ordnungswesen 
12.21.0000 Verkehrswesen 
12.22.0001 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltungen 
12.22.0002 Ausländerwesen 
12.23.0000 Standesamt 
12.25.0000 Sozialversicherung 
12.60.0000 Feuerwehr 
12.60.0500 Zentrale Schlauchwerkstatt 
12.80.0000 Allg. Katastrophenabwehr 
31.40.0500 Unterkunft für Obdachlose 
31.40.0700 Anschlussunterbringung Asylbewerber 
31.80.0000 Wohngeldbehörde und Sozialstelle 
54.70.0000 Förderung des öffentl. Nahverkehrs 
55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft 
57.30.0600 Märkte 
 

 

 

 233



 234



 235



 236



 237



 238



 239



 240



 241



 242



 243



 244



 245



 246



 247



 248



 249



 250



 251



 252



 253



 254



 255



 256



 257



 258



 259



 260



 261



 262



 263



 264



 265



 266



 267



 268



 269



 270



 271



 272



 273



 274



 275



 276



 277



 278



 279



 

 280



  
Teilhaushalt 06: Schule, Kultur und Sport 

Verantwortlich: Herr Klumbach 
 

 

 

Produkt Bezeichnung 
21.10.0101 Grundschule Dahenfeld 
21.10.0102 Grundschule Neuberg 
21.10.0301 Johannes-Häußler-Schule 
21.10.0401 Hermann-Greiner-Realschule 
21.10.0601 Albert-Schweitzer-Gymnasium 
21.10.1001 Amorbachschule 
21.10.1002 Wilhelm-Maier-Schulverbund 
21.20.0201 Pestalozzischule 
21.40.0100 Schülerbeförderung 
25.20.0000 Museen 
26.30.0000 Musikschule 
27.10.0000 Volkshochschule 
27.20.0000 Mediathek 
28.10.0000 Kulturförderung 
28.10.0200 Kulturveranstaltungen und -kooperationen 
28.10.0201 Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste 
42.10.0000 Sportförderung 
42.40.0300 Bereitstellung von Lehrschwimmbecken 
42.41.0000 Bereitstellung von Sportanlagen 
57.30.0900 Ballei 
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Teilhaushalt 07: Bauverwaltung 

Verantwortlich: Herr Gimber 
 

 

 

Produkt Bezeichnung 
11.26.0001 Zentrale Stelle für Vergabe und Einkauf 
51.10.1100 Städtebauliche Verträge und Rechtsverfahren 
51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen 
51.11.1100 Gutachterausschuss 
52.10.0001 Bauordnung 
52.30.0000 Denkmalschutz und -pflege 
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Teilhaushalt 08: Stadtentwicklung 
Verantwortlich: Herr Zimmermann 

 

 

 

Produkt Bezeichnung 
11.33.0000 Grundstücksgeschäfte, Verwaltung und Bestellung von dinglichen Rechten 
11.33.0400 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke 
51.10.0100 Stadtplanung und -entwicklung 
51.10.0900 Städtebauliche Maßnahmen 
51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS) 
55.10.0202 Freizeitanlagen 
55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege 
55.51.0001 Kelter Dahenfeld 
57.30.1000 Sonstige öffentliche Einrichtungen 
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Teilhaushalt 09: Gebäudemanagement 

Verantwortlich: Herr Zimmermann 
 

 

 

Produkt Bezeichnung 
11.24.0001 Gebäudemanagement 
11.24.0002 Hausmeisterwesen 
11.24.0200 Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden 
11.24.0290 Bewirtschaftung von Ladengeschäfte (BgA) 
11.24.0291 Bewirtschaftung von Gaststätten (BgA) 
54.60.0200 Parkierungseinrichtungen 
54.60.0290 Parkierungseinrichtungen (BgA) 
54.60.0291 Parkhaus und Strom TG Seestraße (BgA) 
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Teilhaushalt 10: Hochbau 
Verantwortlich: Herr Rickenbrot 

 

 

 

Produkt Bezeichnung 
11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen 

bei Wohn- und Geschäftsgebäuden 
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Teilhaushalt 11: Tiefbau 

Verantwortlich: Frau Blattmann 
 

 

 

Produkt Bezeichnung 
51.10.0600 Verkehrsentwicklungsplan (Mobilitätskonzept) 
53.60.0000 Breitbandinfrastruktur 
53.80.0000 Abwasserbeseitigung 
54.10.0000 Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze 
54.10.0200 Verkehrsausstattung 
54.20.0000 Kreisstraßen 
54.30.0000 Landesstraßen 
54.40.0000 Bundesstraßen 
55.20.0000 Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz 
56.10.0000 Altlasten und Bodenschutz 
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Teilhaushalt 12: Bauhof und Fuhrpark 

Verantwortlich: Herr Pfeifer 
 

 

 

Produkt Bezeichnung 
11.25.0000 Bauhof 
11.25.0001 Fuhrpark 
53.70.0000 Abfallbeseitigung 
53.70.0090 Abfallbeseitigung (BgA) 
54.50.0100 Straßenreinigung 
54.50.0200 Winterdienst 
54.90.0000 Toilettenanlagen 
55.10.0001 Grün- und Parkanlagen 
55.10.0201 Spielflächen 
55.50.0000 Forstwirtschaft 
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Teilhaushalt 13: Allgemeine Finanzverwaltung 

Verantwortlich: Herr Kaufmann 

Produkt Bezeichnung 
61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen 
61.20.0000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 
61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre 
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- Seite 1/1 -

Stadtverwaltung Neckarsulm
Rechnungsjahr: 2019

Anlage 22 
(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden
2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
3)Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.
4)entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -
5)Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur
kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten
(Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
6)Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1) Finanzrechnung
Vorjahr Rechnungsjahr

EUR EUR
1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2) 26.968.438,16
2 +/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

(§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)
41.254.706,38

3 +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
(§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)

- 9.421.837,52

4 +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit
(§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)

- 600.601,00

5 +/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen
(§ 50 Nr. 39 GemHVO)

-36.032.824,31

7a + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4) 84.999.900,00
7b + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige

Wertpapiere
0,00

7c + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,
Beteiligungen und Sondervermögen

0,00

8a - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3) 0,00
8b - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,

Beteiligungen und Sondervermögen
0,00

10 - übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO) 3.017.946,63
11 + nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren)

für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)
0,00

12 + übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und
ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)

0,00

14 - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden 0,00
15 - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 0,00

17 nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) 1.976.248,58
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Stadtverwaltung Neckarsulm
Rechnungsjahr 2019

Anlage 27
(zu § 23 GemHVO))

Art

Stand zum 01.01.
des

Haushaltsjahres

Stand zum 31.12.
des

Haushaltsjahres
EUR

1. Ergebnisrücklagen 0,00 27.250.824,14
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1] 0,00 26.666.728,25
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1] 0,00 584.095,89
2. Zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00

[1] Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).
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Mandant: Stadtverwaltung Neckarsulm
Rechnungsjahr: 2019

Anlage 28
(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

- in EUR -
Davon Tilgungszahlungen mit einem

Zahlungsziel
Art der Schulden Gesamtbetrag

am 01.01.
des

Haushalts-
jahres

[1]2019

Gesamtbetrag
zum 31.12.

des
Haushalts-
jahres 2019

bis zu 1
Jahr [2]

über 1 bis 5
Jahre [3]

mehr als 5
Jahre [4]

Mehr (+)
weniger (-)

[5]

1 2 3 4 5 6 7
1.1.
1.2.

1.2.1. Bund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2. Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4. Zweckverbände und dergleichen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.5. Kreditinstitute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.6. sonstige Bereiche [6] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.
1.4.

1.
. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nachrichtlich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Angaben jeweils für einzelne
Sondervermögen) [7]

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 18.077.161,54 15.937.458,32 0,00 0,00 2.139.703,22 -

2.139.703,22
2.3. Kassenkredite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen

Rechtsgeschäften
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.

. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 18.077.161,54 15.937.458,32 0,00 0,00 2.139.703,22 -

2.139.703,22
3.3. Kassenkredite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen

Rechtsgeschäften
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 18.077.161,54 15.937.458,32 0,00 0,00 2.139.703,22 -
2.139.703,22

3.6. abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und
Sondervermögen mit Sonderrechnung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!
1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr
3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr
4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr
5) Spalte 3 minus Spalte 2
6) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige
öffentliche
Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich"" und "Sonstiger ausländischer Bereich"" nach der Bereichsabgrenzung B."
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Einheit Ergebnis

2019

Planung

2020

Planung

2021

2 5 6 7

E R T R A G S L A G E

€ 26.666.728,25 - 4.746.100 - 5.405.400

€/EW 1.006,29 - 179 - 205

% 123,86 96 96

1.1 Steuerkraft - netto -

absoluter Betrag € 72.945.232,12 45.208.400 45.077.200

Betrag je Einwohner €/EW 2.752,65 1.702 1.707

Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 65,28 35 34

1.2 Betriebsergebnis - netto -

absoluter Betrag € 46.278.503,87 49.954.500 50.482.600

Betrag je Einwohner €/EW 1.746,36 1.880 1.911

Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 41,42 38 38

€ 584.095,89 0 0

€ 27.250.824,14 - 4.746.100 - 5.405.400

€ 41.254.706,38 10.820.200 8.043.900

€/EW 1.556,78 407 305

€ 0,00 0 0

€ 41.254.706,38 10.820.200 8.043.900

€/EW 1.556,78 407 305

€ 1.976.248,58 2.130.917 2.214.782

€ 107.167.781,71 0 0

€ 429.013.758,52

9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)

absoluter Betrag € 401.762.934,38

9.2 Eigenkapitalquote

Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme % 92,28

9.3 Fremdkapitalquote

Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme % 7,72

% 132,28

€ 0,00

€/EW 0,00

11.1 Nettoneuverschuldung

absoluter Betrag € 0,00 0 0
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Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ErgebnisVVJ

2017

ErgebnisVJ

2018

Planung

2022

1 3 4 8

1. Ordentliches Ergebnis

absoluter Betrag 0,00 0,00 - 5.552.000

Betrag je Einwohner 0,00 0,00 - 211

Aufwandsdeckungsgrad 0,00 0,00 96

0,00 0,00 45.749.500

0,00 0,00 1.737

0,00 0,00 34

0,00 0,00 51.301.500

0,00 0,00 1.948

0,00 0,00 38

2. Sonderergebnis

absoluter Betrag 0,00 0,00 0

3. Gesamtergebnis

absoluter Betrag 0,00 0,00 - 5.552.000

F I N A N Z L A G E

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender
Verwaltungstätigkeit

absoluter Betrag 0,00 0,00 5.115.300

Betrag je Einwohner 0,00 0,00 194

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

absoluter Betrag 0,00 0,00 0

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

absoluter Betrag 0,00 0,00 5.115.300

Betrag je Einwohner 0,00 0,00 194

0,00 0,00

0,00 0,00

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

absoluter Betrag 0,00 0,00 2.214.782

8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum 
Jahresende

absoluter Betrag 0,00 0,00 0

Betrag je Einwohner 0,00 0,00

0,00 0,00 0

Stadtverwaltung Neckarsulm

Rechnungsjahr 2019

Anlage 29    
(nach § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

0,00 0,00

10. Anlagendeckung

Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen 0,00 0,00

11. Verschuldung

absoluter Betrag 0,00 0,00

KAPITALLAGE

9. Eigenkapital

absoluter Betrag 0,00 0,00
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